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SCHREIBEN VON AMMANN[ STABFUEHRER] , RAT UND BUERGER DER STADT
ZUG AN [ SCHULTHEISSUND RAT VON] LUZERN

SSEQ Zug II 793 - 794

"Dieweilen E. und U. G. L. A. E . [Landammann und Landrat ] Löblichen Ohrts Under-

walden Nit dem Kernwald , wie aus beygeschlossner abschrift Zue sehen , auch

dahin condescendieren , das die bekhant Zwüschen Unns und Unnseren freunden

der 3 äussern Gmeinden [Aegeri , Menzingen und Baar ] obschwebende Differenzier

[Tschurrimurrihandel ] , fahls solche Under Uns mit und in güetlicher handlung

(Zue welcher keine Apparenz sich anmasset ) beygelegt werden möchten , durch

Unpartheyisch Eydtg . recht denn Pündten und alter Uebung gemäss erortheret

werden solle . Als Kommen Wir hiemit , Insonderheit aber , weilen nunmehr 5 von

denn 7 löblichen an Unserem Libell [von 1604 ] participier enden Ohrt [ es han¬

delt sich um die VII kath . Orte (IX ausg . ZG und GL) , von welchen sich aber

SZ und AI gegen eine Vermittlungskonferenz zwischen der Stadt Zug und dem
1

Aeusseren Amt aussprachen ] desswegen gleichförmige Erklärung vernemmen las¬

sen , Eüch . . . Zue ersuechen , ob Jhr das . . . belieben tragen wollten , fürder-

samben Anlass eine Conferenz von gedachten 7 . . . Ohrten noch vor einfallenden

heyligen Christferien auszueschreiben [eine solche wurde dann tatsächlich am
2

19 . und 20 . Dezember in Luzern unter Abwesenheit von SZ und AI abgehalten]

. . . mit ohnmassgeblich angefüegter Erinnerung , das so wol die von den Lobl.

Ohrten hierauff erscheinende Ehrenmittel , wan , wie verdeütet , güetliche hand¬

lung nit Platz haben solte , bey Eyden Zue sprechen instruiert , und auch Wir

die beydseithigen Parthen Nit allein Umb gegenwertigen Streitthandel , sondern

auf all und Jede gegen einanderen füherende Kläg [ ten ] Zue antworthen gehalten

werden sollen , damit gleicher Wir von diser unnserem gemeinen Wolstandt höchst

schädlicher Verdriesslikheit so dan von all . . . Under Unns fürgefallenen . . .

Missverständtnussen Vermittelst Ewer und Übriger . . . Ohrten . . . Unterposition

dermahleinst befreyt seyen , und dan khünfftig mithin Unbekhränkht Unnsere

althergebrachte Jura und freyheit widerumb exercieren khönnen . Wir thuend

auch anbey Eüch . . . raths erholen , ob nit , Wan Unnser Gegenparth , wie landt-

mannsweis verlauthen will , auf oben gesagte Conferenz Zue erscheinen sich

weigern wurde , Jhr Neben denn Vilverdeütheten Löblichen Ohrten das Vorläuf-

fige für sehen Zue thuen Eüch gefallen Hessen , den ausbleib eyvden Theil nach

es



anweyssung der Pündten in contumaciam Zue verfallen , Umb dardurch Zue beschei¬

nen das man an seithen Löblicher Eydtgnoschafft nit gewillet seye dise rechts-

weigerung in Vorfallenden Differenzien , welchem doch Unnsere liebe Altvordere

so klueglich Vorgesehen , Keineswegs einschleichen Zue lassen , sondern allwe-

gen sothaner höchst praeiudicierlichen renitenz , mit welcher hartnäkhigerweis

das Liebe recht auszueweichen gesuecht werden könte , für ein - und alle mahl

vorzuekheren , So Wir alles Ewerem Kluegen einrathen anheimb gestelt " .

1 ) vgl . EA VI 2, 951 aj Stadt und Amt Zug war u . a . durch Beat Kaspar Zurlau¬
ben vertreten.
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